
STADT BECKUM 
DER BÜRGERMEISTER 

Federführung: Örtliche Rechnungsprüfung 

  
Vorlage
 

Auskunft erteilt: Herr Schuhmacher 2008/0180/1 
Telefon: 02521 29-150 öffentlich 

Geprüfte Jahresrechnung 2007 der Stadt Beckum und Entlastung des Herrn Bürgermeister Dr. 
Strothmann für das Haushaltsjahr 2007 

Beratungsfolge: 

27.11.2008 Rechnungsprüfungsausschuss Beratung 
16.12.2008 Rat Entscheidung 
 
Beschlussvorschlag: 
Sachentscheidung 

Die geprüfte Jahresrechnung 2007 der Stadt Beckum wird gemäß § 94 Absatz 1 Gemeindeordnung 
NRW beschlossen. Gleichzeitig wird Herrn Bürgermeister Dr. Strothmann für das Haushaltsjahr 2007 
ohne Vorbehalt Entlastung erteilt. 

Die Haushaltsrechnung - aufgestellt am 25.02.2008, festgestellt am 25.02.2008 - für das Haushalts-
jahr 2007, die Teil der Jahresrechnung ist, wurde geprüft und schließt mit folgendem Ergebnis ab:  

 EUR EUR
Soll-Einnahmen Verwaltungshaushalt 76.403.949,87
Soll-Einnahmen Vermögenshaushalt 14.619.105,56
Summe Soll-Einnahmen 91.023.055,43
 
+ Neue Haushaltseinnahmereste 1.578.500,05
./. Abgang Alter Haushaltseinnahmereste 43.128,51
 
./. Abgang Alter Kasseneinnahmereste
 Verwaltungshaushalt  
 Vermögenshaushalt 

675.529,84
21.652,49 697.182,33

Summe bereinigter Soll-Einnahmen 
 Verwaltungshaushalt 
 Vermögenshaushalt 

75.728.420,03
16.132.824,61 91.861.244,64

 
Soll-Ausgaben Verwaltungshaushalt 74.964.657,52
Soll-Ausgaben Vermögenshaushalt 12.800.705,14
Summe Soll-Ausgaben (darin enthaltener Über-
schuss nach § 41 Absatz 3 Satz 2 GemHVO = 2.344.123,59 EUR) 

87.765.362,66

 
+ Neue Haushaltsausgabereste 
 Verwaltungshaushalt 
 Vermögenshaushalt 

774.350,99
3.655.627,12 4.429.978,11

./. Abgang Alter Haushaltsausgabereste
 Verwaltungshaushalt 
 Vermögenshaushalt 

10.588,48
323.507,65 334.096,13

./. Abgang Alter Kassenausgabereste
 Verwaltungshaushalt 
 Vermögenshaushalt 

0,00
0,00 0,00
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Summe bereinigter Soll-Ausgaben 
 Verwaltungshaushalt 
 Vermögenshaushalt 

75.728.420,03
16.132.824,61 91.861.244,64

Etwaiger Unterschied bereinigte 
Soll-Einnahmen ./. bereinigte 
Soll-Ausgaben (Fehlbetrag) 0,00
 
Nachrichtlich: 
Höhe der Zuführung zum Vermögens-
haushalt 

6.785.260,45

Höhe der Mindestzuführung 2.820.977,82
 
Kosten/Folgekosten 

Es entstehen keine Kosten oder Folgekosten. 
Finanzierung 

Es entstehen keine Auswirkungen auf den städtischen Haushalt. 

 
Begründung: 
Rechtsgrundlagen 

Die Entscheidung über die Jahresrechnung erfolgt gemäß § 41 Absatz 1 Buchstabe j Gemeindeord-
nung NRW. Die Entscheidung über die Entlastung des Bürgermeisters erfolgt gemäß § 41 Absatz 1 
Buchstabe j in Verbindung mit § 94 Absatz 1 Gemeindeordnung NRW. 
Erläuterungen 

Der Rat beschließt über die vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüfte Jahresrechnung und ent-
scheidet über die Entlastung des Bürgermeisters. 

Die Berichtsbände sind Anlage zur Vorlage 2008/0179 - Schlussbericht über die Prüfung der Jahres-
rechnung 2007 der Stadt Beckum - für die Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 
27.11.2008. 

 
Anlage/n: 
ohne 
 


